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Die Familie möchte gerne nach Serbien zurückkehren. Sie stammt aus Kosovo, die Ausreise soll mit 
EU-LPs für Serbien stattfinden. Sie haben keine serbischen Pässe oder Personalausweise. 
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Sonstiges 
 
Ausreise: 
 
Die EU-LP kann nicht für die Registrierung verwendet werden. Die Familie benötigt zumindest 
Geburtsurkunden, um sich für die Ausstellung eines serbischen Personalausweises registrieren zu 
lassen. Sie sollten sich an das örtliche Treuhandbüro für Rückkehrende wenden, das ihnen bei der 
Beschaffung der erforderlichen Dokumente helfen kann. Sie sollten sich auch an das serbische 
Kommissariat für Flüchtlinge und Migration wenden, das ihnen bei der Registrierung und anderen 
Dienstleistungen helfen kann. 
 
Kommissariat für Flüchtlinge und Migration 
Narodnih heroja 4 
11070 Belgrad, Serbien  
Telefon: +381 (0)11 311 72 72 
 
 

 

  

 


